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Amtlicher Teil 
Öffentliche Bekanntmachungen 
 

E I N L A D U N G 
zur 5. Sitzung der Verbandsversammlung des  
Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ 

am Mittwoch, dem 07. Juli 2010 - Beginn: 19.00 Uhr 

im Versammlungsraum des Betriebsgebäudes  
der Verbandskläranlage in Bad Langensalza 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1.  Begrüßung 
     Auswirkung der Bürgermeisterwahl auf die Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
 Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 Entschuldigungen 
     Annahme der Tagesordnung 
  
2. Änderung in der Zusammensetzung des Verbands- und Werksausschusses 
      Wahl-Ordnungsnummer 28/V/10 
  

 

Amtsblatt des  

Abwasserzweckverbandes  
"Mittlere Unstrut" 
mit dem Sitz in 99947 Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13 
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sehen werden.  

 
 
3. Genehmigung der Niederschrift über die 4. Sitzung der Verbandsversammlung am 16. März 2010 
   Beschlussvorschlag Nr. 29/V/10 
  
4. Zweite Satzung zur Änderung der Satzung für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrich-

tung des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ (Entwässerungssatzung - EWS -) 
 Beschlussvorschlag Nr. 30/V/10 
  
5. Berufung von Beiräten und ihre Vertreter für den Verbraucherbeirat 
 Beschlussvorschlag Nr. 31/V/10 
  
6. Urteile des Verwaltungsgerichts Weimar zu Ausbaubeiträgen 
 Beschlussvorschlag Nr. 32/V/10 
  
7. Erstattungsbescheide nach der Richtlinie zur Umsetzung des § 21 a Abs. 5 ThürKAG für die Haushalts-

jahre 2005, 2006, 2007 und 2008 
 Beschlussvorschlag Nr. 33/V/10 
 
8. Bearbeitungsstand der Vorbereitung der Erhebung der gesplitteten Abwassergebühr (Niederschlags-

wasser) 
 Beschlussvorschlag Nr. 34/V/10 
 
Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ 
 
 
S c h ö n a u 
Verbandsvorsitzender 

 
 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen: 

Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ hat in seiner 
Sitzung am 20. April 2010 folgende Beschlüsse gefasst:  
 
Öffentlicher Teil  
 
TOP  2 Bekanntmachung zur Förderung von Kleinkläranlagen/Abwicklung über den Abwasser-

zweckverband 
 
Der Verbands- und Werksausschuss nimmt von der Fördermöglichkeit für Kleinkläranlagen lt. Richtlinie 
Kenntnis und beschließt die Ermächtigung für die Werkleitung, die Bekanntmachung der Richtlinie im 
Amtsblatt des Zweckverbandes zu veröffentlichen und die Aufgabe durchzuführen.    
 
TOP  3 Wasserrechtliche Erlaubnis Entlastungsanlage Großfahner/Errichtung Trennsystem Orts-    

lage Gierstädt 
 
Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes nimmt von der Versagung der Ausfüh-
rung der Kanalisation im teilweisen Mischsystem in Gierstädt auf Grund wasserwirtschaftlicher Vorgaben 
Kennt-nis und bestätigt die Umsetzung im Trennsystem zur Wahrung der Förderzusagen des Landes. Das 
Abwasserbeseitigungskonzept ist bei Fortschreibung anzupassen.  

 
TOP  4 Aufnahme Kommunaldarlehen/Umschuldung 
 
Der Verbands- und Werksausschuss beschließt, ein Kommunaldarlehen bei der Thüringer Aufbaubank,   
Erfurt, aufzunehmen. 
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Nichtöffentlicher Teil  
 
TOP  5  Vergabe: Photogrammetrische Auswertung der Befliegung 
 
Der Auftrag für die photogrammetrische Auswertung der Befliegung wird vergeben.  
 
TOP  6 Niederschlagung/Erlass von Forderungen – nicht besetzt  
 
Zusatz: Vorbereitung und Erlass der Verbandssatzung im Zusammenhang mit einem Verwaltungs-

streit beim VG Weimar  
 
Hierzu wird beraten und beschlossen. Eine Notwendigkeit zu einer Rechtssicherheitsgründung ist nicht zu 
erkennen. 
 
TOP  7 Zusatzbeschluss zur Bekanntgabe der Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil 

 
Der Verbands- und Werksausschuss beschließt einvernehmlich den Wegfall der Gründe zur Geheimhaltung 
bei den Beschlüssen TOP 5, TOP 6 und des Zusatzes. Die Bekanntgabe ist zu beschränken auf den Inhalt, 
nicht auf Einzelheiten. 
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Öffentliche Bekanntmachung 

zur  

Förderung von Kleinkläranlagen gemäß Förderrichtlinie des Freistaates Thüringen  
für das Gebiet des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ Bad Langensalza 

 
 

Gemäß Richtlinie zur Förderung von Kleinkläranlagen im Freistaat Thüringen vom 12. August 2009, veröf-
fentlicht im ThürStAnz Nr. 34/2009 S. 1427 – 1430, in Kraft getreten am 01. Oktober 2009, können vollbio-
logische Kleinkläranlagen in den Gebieten gefördert werden, für die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 
von den kommunalen Aufgabenträgern innerhalb von 15 Jahren kein Anschluss an eine öffentliche Abwas-
serbehandlungsanlage vorgesehen ist, die keine Kleinkläranlage ist. Dazu zählen der Ersatzneubau oder die 
Nachrüstung von Kleinkläranlagen, wenn die Grundstücke 

a) nicht an einen Kanal oder 
b) an einen Kanal angeschlossen sind und bei denen eine Vorreinigung nach dem Stand der  
 Technik verlangt wird. Somit auch die erstmalige Errichtung einer Kleinkläranlage, wenn  
 bisher ohne Vorreinigung eingeleitet wurde. 
c) Förderung von Kleinkläranlagen nach a) und b), die ab dem 15. August 2007 errichtet wurden. 

 
Das dafür erforderliche Formular „Antrag“ wird nachfolgend veröffentlicht. Das Formular ist zudem auf der 
Internetseite der Thüringer Aufbaubank eingestellt und von dort abrufbar: 

 
http://www.aufbaubank.de       Förderprogramme  
                                               Förderprogramme A – Z 
  Förderung von Kleinkläranlagen (KKA)  
      im Freistaat Thüringen des TMLNU  

 
Die Anträge werden vom Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“, Hüngelsgasse 13 in 99947 Bad Lan-
gensalza, entgegengenommen, wenn in den nächsten 2 Jahren ein Ersatzneubau oder eine Nachrüstung der 
vorhandenen Kleinkläranlage vorgesehen ist. Die Antragssteller werden vom Zweckverband über technische 
Lösungen und das Förderverfahren beraten. 

 
 Die Möglichkeit der Antragstellung zur Förderung von Kleinkläranlagen gemäß Förderrichtlinie des 

Freistaates Thüringen für das Gebiet des Abwasserzweckverbandes "Mittlere Unstrut" Bad Langensalza wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Bad Langensalza, 20. April 2010 
 
Abwasserzweckverband  
„Mittlere Unstrut“ 
 
 
S c h ö n a u 
Verbandsvorsitzender 
 
Anlage 
Formular „ANTRAG“ Seiten 1 bis 4 
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Anmerkung: 

Die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen 
vorgesehenen Form auf die Veröffentlichung des jeweiligen Amtsblattes hin. Weiterhin liegen in den 
Gemeindeverwaltungen aller Mitgliedsgemeinden eine begrenzte Anzahl Exemplare dieses Amtsblattes 
zur kostenlosen Mitnahme bereit.        

 
Impressum 
 
Herausgeber: Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ 
 Hüngelsgasse 13, 99947 Bad Langensalza 
 
Redaktion: Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ - Geschäftsstelle 
 Verantwortlich: Ute Kley, Hüngelsgasse 13, 
 99947 Bad Langensalza 
 Tel.: 03603/8407-13          Fax: 03603/8407-15          
 E-Mail: info@wazv-badlangensalza.de  
  
Erscheinungsweise: Das Amtsblatt ist das offizielle Mitteilungsblatt des Abwasserzweck-

verbandes „Mittlere Unstrut” und erscheint in unregelmäßigen Ab-
ständen je nach Bedarf. 

 
Das Amtsblatt liegt während der Sprechzeiten dienstags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr 
und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr bei der Geschäftsstelle in begrenzter 
Stückzahl zur kostenlosen Mitnahme bereit oder ist im Internet unter www.wazv-badlangensalza.de  
kostenlos abrufbar. 
 
Das Amtsblatt kann auch im Abonnement beim Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ bestellt wer-
den. Der Bezugspreis einschließlich Porto und Versand beträgt je Einzelausgabe 2,00 EURO. 


